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1. DAS VISUM

1. Für die Einreise in die Republik Kasachstan sind ein gültiger Reisepass (Der Reisepass soll mindestens 6 Monate über das Ende der Reise hinaus gültig sein  und mindestens eine freie Seite beinhalten)) und ein Visum der Republik Kasachstan, das von den Konsularbehörden Kasachstans im Ausland erteilt wird,erforderlich. Das Visum bestimmt die Dauer Ihres Aufenthaltes in Kasachstan, die bei Bedarf durch die Behörden des Innenministeriums (Verwaltung des Innern (Migration Police) der

Gebiete, sowie auch in Astana und Almaty und des Ministeriums des Innern der Republik Kasachstan), außer Touristenvisen verlängert werden kann. Eine willkürliche Korrektur der

Aufenthaltsdauer, sowie eine selbständige Eintragung von Kindern in das Visum sind

unzulässig und führen zur Geldstrafe und Ausweisung aus dem Land.

Achtung: Sie sollten das Visum nach Erhalt auf die Richtigkeit der Personen- und Reisedaten kontrollieren. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Botschaft keine Haftung für Schäden übernimmt, die sich aus evtl. Fehlern ergeben.

Bei der Beantragung von einmaligen Geschäfts-, Privat- und Touristenvisa bei den kasachischen Konsularbehörden sind grundsätzlich keine Einladungen aus Kasachstan erforderlich. Das gilt für die Staatsbürger von Autralien, Belgium, Dänemark, Deutschland, England, Finland, Frankreich, Griechenland, Israel, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada,

Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Malaysia, Monaco, Niederlande, Newseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Saidiarabien, Singapur, Slowakei, Spanien, Schweiz, Schweden, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika.

Visa für zwei-, drei- und mehrmalige Ein- und Ausreisen nach Kasachstan werden auf der Grundlage einer Einladung des kasachischen Partners und der Bestätigung (Referenznummer)

des Außenministeriums der Republik Kasachstan ausgestellt.

Transitvisum für die Durchreise mit der Eisenbahn/dem PKW werden bei der Vorlage des Visums des Drittlandes erteilt. Falls ein Aufenthalt in Kasachstan vorgesehen ist, ist ein Touristen-, Privat- oder Geschäftsvisum erforderlich.

Es werden Visa folgender Kategorien ausgestellt:

I. Geschäftsvisum

II. Touristenvisum

III. Besuchervisum

IV. Transitvisum

2. EINREISE IN DIE REPUBLIK KASACHSTAN UND EINREISEFORMALITÄTEN

a) Grenzkontrolle

Nach der Ankunft in den internationalen Flughäfen Kasachstans werden Sie zunächst einer

Grenzkontrolle unterzogen, dabei ist ein gültiger Pass mit dem Visum der Republik Kasachstan

vorzulegen. Bei der Einreise in die Republik Kasachstan wird im Paß ein Vermerk (Stempel) der

Grenzstelle mit dem Einreisedatum angebracht.

b) Zollkontrolle

Die Einfuhr von Waffen, Munition, Drogen (Rauschgift), Gift- und starkwirkenden Stoffen, seltenen Flora- und Faunaarten und pornographischen Waren in die Republik Kasachstan ist grundsätzlich verboten.

Für den Transport von Haustieren sind Dokumente für das Tier und ein tierärztliches Attest mit der Übersetzung ins Kasachische oder ins Russische erforderlich.

3. REGISTRIERUNG BEI DEN BEHÖRDEN DES INNENMINISTERIUMS UND IN DEN

HOTELS

(bezieht sich auch auf die Bürger der Staaten, mit denen Kasachstan eine Vereinbarung über Freizügigkeit ohne Visum abgeschlossen hat)

Ab dem 1. August 2005 wird die Registrierung der Pässe der für drei Monate (90 Tage, einmalige Einreise) in die Republik Kasachstan einreisenden Personen während der Visumsausstellung bei den Konsulaten der Republik Kasachstan kostenlos durchgeführt.

Nach der Registrierung des Passes mit dem Visum und der Ausstellung des

Migrationsausweises im Konsulat der RK ist der Besuch von Behörden des Innenministeriums bei der Ankunft in Kasachstan nicht notwendig.

Die Passregistrierung der Bürger, die trotz der fehlenden Passregistrierung bei den Konsulaten der Republik Kasachstan die Grenze der Republik passieren, wird bei den Übergangsstellen vom Grenzschutz der Republik Kasachstan durchgeführt; falls die Passregistrierung von dem Grenzschutz der Republik Kasachstan nicht durchgeführt worden war, sollte man sich an die Migrationsbehörde in dem Aufenthaltsort wenden.

Die Registrierungsverlängerung nach dem Ablauf der angegebenen Frist wird bei den Behörden des Inneren in Ihrem Aufenthaltsort durchgeführt.

Wenn Sie geschäftlich mit dem ein-, zwei- und mehrmaligen Visum ausgereist sind, muss die Passregistrierung von Ihrem kasachischen Geschäftspartner durchgeführt werden, der in der

Zeile „Einladende Firma in Kasachstan“ eingegeben wird. Ihr Partner trägt dann die

Verantwortung für Ihren weiteren Aufenthalt in Kasachstan bis zur Ausreise.

In Hotels, die zur Registrierung der ausländischen Bürger zugelassen sind, können Pässe aller dort wohnenden ausländischen Gäste registriert werden, unabhängig von dem Reiseziel und

der Aufenthaltsdauer in der Republik Kasachstan. Informationen darüber, ob das Hotel zur Registrierung der ausländischen Bürger zugelassen ist, bekommen Sie in der Rezeption des

Hotels.

4. BEWEGUNGSFREIHEIT AUF DEM TERRITORIUM DER REPUBLIK KASACHSTAN

Ausländer können sich auf dem Territorium der Republik Kasachstan außer Sperrzonen frei bewegen. Im Fall eines Sperzonenbesuches sind die Behörden des Innenministeriums, bei

denen der Pass registriert ist, in Kenntnis zu setzen.

5. AUSREISE AUS DER REPUBLIK KASACHSTAN

Bei der Ausreise aus der Republik Kasachstan werden praktisch dieselben Formalitäten getan, wie bei der Einreise. Die Zolldeklaration, die bei der Einreise erhalten wurde, ist vorzulegen. Bei

der Passkontrolle wird das Visum geprüft und der Stempel über die Ausreise aus der Republik Kasachstan gestellt.

Achtung! Wenn in Ihrem Pass kein Registrierungsvermerk laut Punkt 3 dieses Merkblattes vorhanden ist, so können die Vertreter der Behörden des Innenministeriums eine Geldstrafe

einziehen, deshalb empfehlen wir Ihnen, sofort nach Ankunft allen Anordnungen bzgl. der Registrierung Ihres Passes nachzukommen.

Achtung: Wir bitten Sie die Unterlagen und Visaanträge nicht per Post zu schicken! Per Post abgeschickte Unterlagen werden nicht bearbeitet!

Achtung: Gemäß dem Punkt 7, Artikel 554, Paragraph 2 des Steuergesetzbuches der Republik Kasachstan, das von dem Präsidenten der Republik Kasachstan durch den Erlass Nr. 99-IV ЗРК vom 10. Dezember 2008 bestätigt wurde, werden die überwiesenen Summen für die Konsulatsgebühr nicht rückerstattet.




